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GR-2022-187 18.00 Behörden, Institutionen
Pflegezentrum Rotacher; Leistungsvereinbarung 2023 - 2026; Genehmigung

a) Sachverhalt

Die Trägergemeinden Dietlikon, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen betreiben gemeinsam das Pflege-
zentrum Rotacher als interkommunale Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Leistungsverein-
barung zwischen dem Pflegezentrum Rotacher und den Trägergemeinden bezweckt die Gewährleistung
eines bedarfs- und fachgerechten Angebots an stationären Pflegeleistungen sowie Leistungen für
Unterkunft, Verpflegung und Betreuung.

Gestützt auf Art. 7 und 15 des Gründungsvertrags der interkommunalen Anstalt Pflegezentrum Rot-
acher verlangt der Abschluss der vierjährigen Leistungsvereinbarung die Zustimmung aller Trägerge-
meinden. Am 12. Januar 2010 (GRB 9) wurde die Leistungsvereinbarung erstmals genehmigt und mit
Beschluss vom 27. November 2018 (GRB 264) revidiert. Sie ist noch bis am 31. Dezember 2022 gültig.
Aus diesem Grund legt der Verwaltungsrat des Pflegezentrums Rotacher den Trägergemeinden die ab
1. Januar 2023 gültige Leistungsvereinbarung zur Genehmigung vor.

b) Erwägungen

Gegenüber der seit 1. Januar 2019 gültigen Leistungsvereinbarung gibt es folgende Anpassungen:

- 3.3 Qualität
Streichung: Die Qualität der Leistungserbringung ist über die Teilnahme am Qualitätsreporting von
Curaviva Kanton Zürich nachzuweisen.

- 4.2 Pflegekosten
Ergänzung: Die Trägergemeinde übernimmt maximal das kantonal festgelegte Normdefizit und das
Restdefizit an den Pflegekosten, das 10% des Normdefizits nicht übersteigen soll.

- 6 Rechnungsstellung
Anpassung: Die Rechnung (vormals Rechnungsstellung) ist innerhalb von 30 Tagen zahlbar.

Beschluss

1. Die ab 1. Januar 2023 gültige Leistungsvereinbarung zwischen dem Pflegezentrum Rotacher (als
Leistungserbringerin) und der Gemeinde Dietlikon (als Trägergemeinde) wird genehmigt.
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2. Gemeindepräsidentin Edith Zuber und Gemeindeschreiber Martin Keller werden beauftragt und
ermächtigt, die Leistungsvereinbarung im Namen der Gemeinde Dietlikon zu unterzeichnen.

3. Mitteilung an:
- Pflegezentrum Rotacher, Urs Stoll, Schwerzelbodenstr. 41, 8305 Dietlikon

(unter Beilage von 2 unterzeichneten Leistungsvereinbarungen)
- Gemeinderat Wangen-Brüttisellen (per Mail)
- Stadtrat Wallisellen (per Mail)
- Gemeinderat Roger Würsch
- Soziales + Gesellschaft
- Finanzen
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand:


